
SEB Investment GmbH  
Frankfurt am Main 
 
Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der 
Bezeichnung SEB ImmoInvest 
 
Änderung der Anlagegrundsätze und Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen 
sowie Durchführung von Kostenänderungen  
 
Die SEB Investment GmbH hat beschlossen, die Anlagegrundsätze und die Besonderen 
Vertragsbedingungen (BVB) des SEB ImmoInvest dergestalt anzupassen, dass künftig 
auch Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erworben werden dürfen, wenn diese 
weitere Beteiligungen an Immobiliengesellschaften halten. In §§ 3 Abs. 1 Satz 2 der BVB 
ist die Möglichkeit, mittelbare Beteiligungen für das Sondervermögen zu erwerben, daher 
künftig ausdrücklich vorgesehen.  
 
Gleichzeitig hat die Gesellschaft beschlossen, in der Kostenklausen in § 12 Abs 5 Satz 1 
vorzusehen, dass Kosten für künftig zulässige mittelbare Beteiligungen im selben 
Umfang wie bisher schon Kosten für unmittelbare Beteiligungen dem Sondervermögen 
belastet werden können. Ferner können künftig nach § 12 Nr. 4 a) der BVB im 
Zusammenhang mit Grundstückserwerbs– und –veräußerungsaktivitäten, dem Erwerb 
sowie der Veräußerung, der Bebauung und der Belastung von Immobilien entstehende 
Nebenkosten (einschließlich Steuern) dem Sondervermögen belastet werden. 
  
Nachfolgend sind die vollständigen BVB des SEB ImmoInvest abgedruckt, die ab dem 
01. Juni 2010 gültig sind.  



 

Besondere Vertragsbedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen  

den Anlegern und 

der SEB Investment GmbH, (Frankfurt am Main), 

(nachstehend "Gesellschaft" genannt)  

für das von der Gesellschaft aufgelegte  

Immobilien-Sondervermögen 

SEB ImmoInvest. 

Diese "Besonderen Vertragsbedingungen" gelten nur in Verbindung mit den 

 für Immobilien-Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten  

"Allgemeinen Vertragsbedingungen".



DEPOTBANK 

 

§ 1 
Depotbank 

Depotbank für das Sondervermögen ist die SEB AG, mit Sitz in Frankfurt am Main. 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 2 
Immobilien 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Immobilien im gesetzlich 

zulässigen Rahmen (§ 67 Abs. 1 und Abs. 2 InvG) erwerben:  

a) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke; 

b) Grundstücke im Zustand der Bebauung bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens; 

c) unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe des 

Buchstaben a) bestimmt und geeignet sind, bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens; 

d) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Buchstaben a) bis c); 

e) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des 

Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts bis zu 

15% des Wertes des Sondervermögens; 

f)  Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buchstaben a), die der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens. 

2. Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände im Sinne von Absatz 1 außerhalb eines 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, wenn 

die gesetzlichen Voraussetzungen des § 67 Abs. 3 InvG erfüllt sind. In einem Anhang, der 



Bestandteil dieser "Besonderen Vertragsbedingungen" ist, sind der betreffende Staat und der 

Anteil am Wert des Sondervermögens, der in diesem Staat höchstens angelegt werden darf, 

anzugeben. 

3. Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens für die gesetzlichen und 

vertraglichen Anlagegrenzen gemäß Absatz 1 Buchstaben b), c) e) und f) sowie Absatz 2 

sind die aufgenommenen Darlehen nicht zu berücksichtigen. 

4. Bei der Auswahl der Liegenschaften soll die Gesellschaft für das Sondervermögen eine 

angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) 

anstreben. 

§ 3 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  

1. Die Gesellschaft darf im gesetzlich zulässigen Rahmen (§§ 68 bis 72 InvG) Beteiligungen 

an Immobilien-Gesellschaften erwerben, deren Unternehmensgegenstand im 

Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche die 

Gesellschaft für das Sondervermögen ausüben darf. Die Immobilien-Gesellschaft darf nach 

dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände im Sinne von § 2 

sowie die zur Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände erforderlichen Gegenstände oder 

Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften erwerben. Die Beteiligungen an 

Immobilien-Gesellschaften sind bei den Anlagebeschränkungen nach § 2 und bei der 

Berechnung der dabei geltenden gesetzlichen Grenzen zu berücksichtigen. 

2. Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 der 

"Allgemeinen Vertragsbedingungen" gewährt wird, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass 

a) die Darlehensbedingungen marktgerecht sind, 

b) das Darlehen ausreichend besichert ist, 

c) bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 

sechs Monaten nach Veräußerung vereinbart ist, 

d) die Summe der für Rechnung des Sondervermögens einer Immobilien-Gesellschaft 

insgesamt gewährten Darlehen 50 % des Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft 

gehaltenen Immobilien nicht übersteigt, 



e) die Summe der für Rechnung des Sondervermögens den Immobilien-Gesellschaften 

insgesamt gewährten Darlehen 25 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei 

der Berechnung der Grenze sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen. 

§ 4 
Belastung mit einem Erbbaurecht 

1. Die Gesellschaft darf Grundstücke des Sondervermögens im Sinne des  

§ 2 Abs. 1 Buchstaben a), b), c) und e) mit Erbbaurechten belasten, sofern der Wert des 

Grundstücks, an dem ein Erbbaurecht bestellt werden soll, zusammen mit dem Wert der 

Grundstücke, an denen bereits Erbbaurechte bestellt wurden, 10% des Wertes des 

Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens 

sind die aufgenommenen Darlehen nicht zu berücksichtigen.  

2. Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare Umstände die ursprünglich 

vorgesehene Nutzung des Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche 

Nachteile für das Sondervermögen vermieden werden, oder wenn dadurch eine 

wirtschaftlich sinnvolle Verwertung ermöglicht wird. 

§ 5 
Höchstliquidität 

1. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anlagen gemäß § 6 Abs. 2 der 

"Allgemeinen Vertragsbedingungen" gehalten werden (Höchstliquidität). Bei der Berechnung 

dieser Grenze sind folgende gebundene Mittel abzuziehen: 

- die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigten 

Mittel; 

- die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel; 

- die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen 

Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, die für die bevorstehenden 

Anlagen in bestimmten Immobilien und für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich 

werden, sowie aus Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkeiten in 

den folgenden zwei Jahren fällig werden. 



2. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens gemäß Absatz 1 können auch auf 

Fremdwährung lauten.  

§ 6 
Währungsrisiko 

Die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Vermögensgegenstände dürfen nur 

insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen Risiko 

unterliegenden Vermögensgegenstände 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht 

übersteigt. 

§ 7 
Derivate mit Absicherungszweck 

1. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des Sondervermögens Derivate 

einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend – zur 

Ermittlung der Auslastung der nach § 51 Abs. 2 InvG festgesetzten Marktrisikogrenze für den 

Einsatz von Derivaten entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der 

DerivateV nutzen. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.  

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie nur in Derivate investieren, 

die von Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und von Immobilien, die gemäß § 2 Abs. 1 erworben 

werden dürfen, abgeleitet sind. Hierbei beschränkt sie sich entsprechend § 6 Abs. 2 der 

DerivateV darauf, ausschließlich die folgenden Grundformen von Derivaten oder 

Kombinationen aus diesen Derivaten oder Kombinationen aus Vermögensgegenständen, die 

für das Sondervermögen erworben werden dürfen, mit diesen Derivaten im Sondervermögen 

einzusetzen: 

a) Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2 

Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie auf Immobilien gemäß § 

2 Abs. 1, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und auf Terminkontrakte nach 

Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen: 



aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit 

möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen 

Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die 

Differenz das andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben 

aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) 

der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1, sofern sie 

ausschließlich und nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau 

zuordenbaren Vermögensgegenständen des Sondervermögens dienen. 

Dabei darf der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des 

Sondervermögens für das Zins- und Aktienkursrisiko oder das Währungskursrisiko zu 

keinem Zeitpunkt das Zweifache des Wertes des Sondervermögens übersteigen.  

3. Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investmentanteile gemäß § 6 Abs. 2 

Buchstabe d) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ dürfen nicht abgeschlossen werden. 

4. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines 

geeigneten Risikomanagementsystems - in jegliche Derivate investieren, die von 

Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der „Allgemeinen 

Vertragsbedingungen“ und von Immobilien, die gemäß § 2 Abs. 1 erworben werden dürfen, 

oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen, abgeleitet sind. Hierzu zählen 

insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. 

Dabei darf der dem Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das 

Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das 

Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. 

5. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den 

„Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen“ oder in dem Verkaufsprospekt 

genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.  



6. Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absicherung einsetzen. 

7. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von Derivaten darf die Gesellschaft 

nach § 7 der DerivateV jederzeit vom einfachen zum qualifizierten Ansatz wechseln. Der 

Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, 

die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 

nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen. 

§ 8 
Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-Pensionsgeschäfte 

Die §§ 7 und 8 der "Allgemeinen Vertragsbedingungen" sind bei den Anlagegrundsätzen und 

Anlagegrenzen zu berücksichtigen. 

ANTEILKLASSEN 

§ 9 
Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der 

Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich 

des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der 

Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung 

von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer 

einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer 

Währungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf 

die Gesellschaft auch unabhängig von § 7 der „Besonderen Vertragsbedingungen“ Derivate 

im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, 

Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der 

Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Sondervermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der 

Auflegung neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem 

Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse 



aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 

einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als 

auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die Anteilklassen 

kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Währung des Anteilwertes, 

Verwaltungsvergütung, Ausgabeaufschlag, der Mindestanlagesumme oder Kombination 

dieser Merkmale) werden im ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und 

Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

 

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON 
ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 10 
Anteilscheine 

Die Rechte der Anleger werden bei der Errichtung des Sondervermögens ausschließlich in 

Anteilscheinen verbrieft. Anteilscheine dieses Sondervermögens, die noch auf den Namen 

„BfG ImmoInvest“ lauten, werden kostenlos in neue Anteilscheine umgetauscht. Die auf den 

Namen „BfG ImmoInvest“ lautenden Anteilscheine verkörpern bis zu ihrem Umtausch die 

gleichen Rechte wie die auf den Namen „SEB ImmoInvest“ lautenden Anteilscheine. 

§ 11 
Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse 5,5 % des Anteilwertes. Es steht der 

Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen niedrigere Ausgabeaufschläge zu 

berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

§ 12 
Kosten 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im ausführlichen Verkaufsprospekt, im Jahres- 

und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die Verwaltungsvergütung 



beträgt bei jeder Anteilklasse jährlich bis zu 1,0 % des Durchschnittswertes des 

Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Die 

Gesellschaft ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der 

Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsvergütung 

zu berechnen oder von der Berechnung eines Verwaltungsvergütung abzusehen. 

2. Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, bebaut, umgebaut oder veräußert, 

kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Vergütung bis zur Höhe von 1 % des 

Kaufpreises bzw. der Baukosten beanspruchen. 

3. Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährliche Vergütung in Höhe von 0,005% 

des Wertes des Sondervermögens zum Schluss eines jeden Quartals. 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 

Sondervermögens: 

a) im Zusammenhang mit Grundstückserwerbs– und –veräußerungsaktivitäten, dem Erwerb 

sowie, der Veräußerung, der Bebauung und der Belastung von Immobilien entstehende 

Nebenkosten (einschließlich Steuern); 

b) bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und 

Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- und 

Rechtsverfolgungskosten); 

c) im Zusammenhang mit dem Erwerbs- und Veräußerungsaktivitäten, dem Erwerb und der 

Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen entstehende Kosten; 

d) bankübliche Depotgebühren; 

e) Kosten des Sachverständigenausschusses und anderer Sachverständiger ; 

f) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und 

Halbjahresberichte; 

g) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. Kosten der Bekanntmachung geänderter Vertragsbedingungen 

sowie der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes; 



h) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft 

sowie die Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der 

Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen 

Steuerrechts ermittelt wurden; 

i) Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine; 

j) Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung; 

k) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell 

entstehende Steuern. 

5. Die Regelungen der Absätze 2 und 4 gelten entsprechend für die von der Gesellschaft für 

Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an 

Immobilien-Gesellschaften und deren Immobilien. Dabei ist der Wert der Immobilien-

Gesellschaft bzw. der Wert der gehaltenen Immobilien anteilig in Höhe der Beteiligungsquote 

anzusetzen. Abweichend hiervon gehen Aufwendungen nach Absatz 4, die bei der 

Immobilien-Gesellschaft aufgrund von speziellen Anforderungen des InvG entstehen, nicht 

anteilig, sondern in vollem Umfang zu Lasten des Sondervermögens. 

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im 

Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 

berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 

Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 

Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem 

Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, 

einer Investment-Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einer anderen 

Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich 

ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen 

gehaltenen Anteile berechnet wurde. 



ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 13 
Ausschüttung 

1. Für die ausschüttenden Anteilsklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die 

während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht 

zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den Immobilien und dem sonstigen Vermögen 

- unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus.  

2. Von den nach Absatz 1 ermittelten Erträgen müssen Beträge, die für künftige 

Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten werden. Beträge, die zum Ausgleich von 

Wertminderungen der Immobilien erforderlich sind, können einbehalten werden. 

3. Veräußerungsgewinne - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - und 

Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben, soweit sie sich in den Grenzen der ersparten 

marktüblichen Bauzinsen hält, können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

4. Ausschüttbare Erträge gemäß den Absätzen 1 bis 3 können zur Ausschüttung in späteren 

Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 %  des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht 

übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

5. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch 

vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. 

6. Die Ausschüttung erfolgt jährlich unmittelbar nach Bekanntmachung des Jahresberichts 

gegen Vorlage des aufgerufenen Ertragsscheines bei den in den 

Ausschüttungsbekanntmachungen genannten Zahlstellen. 

Thesaurierung 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 

für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 

verwendeten Erträge aus den Immobilien und dem sonstigen Vermögen – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne der 

thesaurierenden Anteilklassen im Sondervermögen anteilig wieder an. 



 

§ 14 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 01.04 und endet am 31.03. des 

Folgejahres. 



ANHANG 

 

Liste der Staaten außerhalb des EWR gemäß § 2 Abs. 2 "Besondere 
Vertragsbedingungen" in denen nach vorheriger Prüfung der 
Erwerbsvoraussetzungen durch die Gesellschaft Immobilien für das Immobilien-
Sondervermögen SEB ImmoInvest erworben werden dürfen. 

Der Anteil am Wert des Sondervermögens, der in dem jeweiligen Staat höchstens angelegt 

werden darf, beträgt in folgenden Staaten: 

Australien, China mit Hongkong, Japan, Vereinigte Staaten von Amerika: 

bis zu 66% des Wertes des Sondervermögens. 

Brasilien, Indien, Indonesien, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Polen, Russische 

Föderation, Schweiz, Singapur, Südkorea, Taiwan: 

bis zu 45% des Wertes des Sondervermögens. 

Ägypten, Argentinien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Estland, Israel, 

Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Marokko, Monaco, Paraguay, Peru, Rumänien, 

Saudi-Arabien, Slowakische Republik, Slowenien, Südafrika, Thailand, Tschechische 

Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Ukraine, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate: 

bis zu 30% des Wertes des Sondervermögens. 




